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Beschlüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 8. September 2022 mit folgenden Geschäften 

befasst: 

 
1. Protokoll der Sitzung vom 23. Juni 2022 

 

 Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. 

 

2. Vereidigung eines neuen Gemeinderatsmitglieds 

 

Gemeinderat Silvio Curschellas (Die Mitte) legt vor dem Gemeinderatspräsidenten den Eid 

ab. 

 

3. Ersatzwahl der 2. Stellvertretung für den Einsitz im Stadtrat für den Rest der Legisla-

tur 2021 - 2024 

 

Als 2. Stadtrats-Stellvertreter wird mit 19 Stimmen bei 1 Enthaltung Tino Schneider (Die 

Mitte) gewählt. 

 

4. Botschaft Teilrevision Gesetz Pensionskasse Stadt Chur; Flankierende Massnahmen 

Anpassung Rentenumwandlungssatz 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt einstimmig zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Von der Anpassung des Rentenumwandlungssatzes von aktuell 5.2 % auf 4.7 % und 

den Kompensationsmassnahmen der Pensionskasse Stadt Chur wird Kenntnis ge-

nommen.  

2.  Die Teilrevision von Art. 8 und Art. 9 des Gesetzes über die Pensionskasse Stadt 

Chur (RB 261) mit der Erhöhung der Sparbeiträge gemäss Variante 3 "drei Viertel Er-

höhung Sparbeiträge" sowie der Möglichkeit für die PKSC mehrere Sparpläne anzu-
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bieten, wird genehmigt und nach den Bestimmungen der Stadtverfassung dem fakul-

tativen Referendum unterstellt.  

3.  Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass sich am Gesetz über die Pensionskasse 

Stadt Chur als Folge der definitiven Prüfung durch die BVG- und Stiftungsaufsicht 

nachträglich formelle Änderungen ergeben können.   

 

5. Botschaft Teilrevision des IBC-Gesetzes (RB 811); Zusatzbotschaft 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt einstimmig zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Die Teilrevision des Gesetzes über die IBC Energie Wasser Chur (IBC-Gesetz, RB 

811) wird genehmigt.  

2.  Die Vorlage betreffend Teilrevision des IBC-Gesetzes wird gemäss den Bestimmun-

gen der Verfassung der Stadt Chur dem fakultativen Referendum unterstellt.   

 

6. Geschäftsbericht 2021 Bus und Service AG; Kenntnisnahme 

 

Vom Geschäftsbericht 2021 der Bus und Service AG wird Kenntnis genommen.  

 

7. Auftrag SP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Einführung des Stimm- und 

Wahlrechtsalter 16 auf kommunaler Ebene; Bericht 

 

Der Auftrag wird mit 14 Ja- zu 6 Nein-Stimmen (0 Enthaltungen) im Sinne der Erwägungen 

überwiesen und gleichzeitig abgeschrieben. 

 

8. Auftrag Jürg Kappeler und Mitunterzeichnende betreffend Verzicht auf (russisches) 

Erdgas zur Klärschlammtrocknung; Bericht 

 

Der Auftrag Kappeler wird mit 10 Ja- zu 10 Nein-Stimmen mit Stichentscheid des Gemein-

deratspräsidenten überwiesen. 
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9. Fragestunde gemäss Art. 61 Geschäftsordnung 

 

Die Fragen von Gemeinderat Gian-Reto Trepp (FDP) betreffend Programmablauf Bundes-

feier am 1. August sowie die Fragen von Gemeinderat Andi Schnoz (Freie Liste & Grüne) 

zu Massnahmen Energieknappheit werden durch Stadtpräsident Urs Marti beantwortet. 

 

Die Fragen von Gemeinderat Tino Schneider (Die Mitte) betreffend Revision der kantonalen 

Sportförderungsverordnung werden durch Stadtrat Patrik Degiacomi beantwortet. 

 

 
 
10. Neuer Vorstoss 

 

Interpellation Corina Cabalzar und Mitunterzeichnende betreffend "Öffentliche Toiletten-

anlagen in der Stadt Chur" 

 
 Der Wortlaut des neu eingegangenen Vorstosses kann auf www.chur.ch unter Über Chur  

Gemeinderat  Gemeinderatsgeschäfte eingesehen werden.  
 
 
 
Beschwerde 
 
Gegen diese Beschlüsse kann innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Graubünden schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat 
ein Rechtsbegehren, den Sachverhalt mit den Beweismitteln sowie eine Begründung zu enthal-
ten. 
 
Referendum  
 
Gestützt auf Art. 12 Abs. 2 unterliegen die Beschlüsse Nr. 4, Teilrevision Gesetz Pensionskasse 
Stadt Chur und Nr. 5, Teilrevision des IBC-Gesetzes (RB 811), dem fakultativen Referendum. Die 
Referendumsfrist beträgt 30 Tage seit dieser Veröffentlichung (Art. 13 Abs. 2 Stadtverfassung).  
 
 
 
 
 
   Für den Gemeinderat von Chur 
   Stadtkanzlei  

 


